
Gemeindeverwaltung

Dürrröhrsdorf-Dittersbach, den 20.02.2019zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Einladung zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hiermit laden wir Sie zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates

am Dienstag, den 26.02.2019, um 19.30 Uhr

in das Rathaus Dürrröhrsdorf-Dittersbach, Ratssaal

recht herzlich ein.

Tagesordnung:

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP4

TOP 5

TOP6

TOP7

TOP 8

TOP 9

Begrüßung und Vorstellung der Tagesordnung

Protokollkontrolle

Bericht des Bürgermeisters

Fragen und Anregungen der Gäste

Vergabe von Bauleistungen - Fahrbahnerneuerung und Neubau einer Trink-

wasserleitung Elbersdorfer Gasse im OT Elbersdorf - 1. BA

Beauftragung des Bürgermeisters zur Vergabe "Errichtung einer

Löschwasserzisterne in Wünschendorf" - Beschluss

Vertrag über die Zerlegung der Gewerbesteuer nachzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA§ 33 Absatz 2 GewStG

- Beschluss

Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen

- Beschlüsse

Fragen und Anregungen der Gemeinderäte und Ortsvorsteher

- Nicht öffentlich -

TOP 10

TOP 11

Antrag auf unbefristete Niederschlagung - Beschluss

Vorstellung und Beratung Haushalt 2019

Mit freundlichen Grüßen

o
Timmermann

Bürgermeister



Gemeindeverwaltung 
Dürrröhrsdorf-Dittersbach 

 

SITZUNGS-BESCHLUSS 
zum TOP 5 

 

X öffentlich    O nichtöffentlich 
 

Vorberatung im Hauptausschuss am      Bürgermeister:  
            Gemeinderäte: 
          Anwesende: 
          Beschluss-Nr.:  
O Mit ...........Ja-Stimmen    O vertagt 
O Mit .......... Nein-Stimmen   O  abgelehnt 
O Mit .......... Stimmenthaltungen  
O angenommen 
 

BESCHLUSSFASSUNG im Gemeinderat am 26.02.2019   Bürgermeister: 1 
            Gemeinderäte: 
          Anwesende: 
          Beschluss-Nr.:  
O Mit .......... Ja-Stimmen   O vertagt 
O Mit .......... Nein-Stimmen   O  abgelehnt 
O Mit .......... Stimmenthaltungen 
O angenommen 
 

 
Bezeichnung der Vorlage:  Vergabe von Bauleistungen – Fahrbahnerneuerung und Neubau einer Trink- 

wasserleitung  Elbersdorfer Gasse im OT Elbersdorf – 1. BA 
 
Gesetzliche Grundlage:  Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A  
 
Beschluss:   Der Gemeinderat beschließt die Erteilung des Zuschlages für das Los 2 –  

Straßenbau –  an die Firma 
 
    Tiefbau Detlef Hartig, Stolpener Landstraße 15 
    01833 Stolpen. 
 
    Zuschlagssumme: 52.736,04 EUR (brutto) 
 
Begründung:   Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Mittlere Wesenitz“ Stolpen und die  
    Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach realisieren die o.g. Gemeinschaftsmaßnahme.  
    Nach öffentlicher Ausschreibung lagen zum Submissionstermin fünf Angebote vor. Es  
    erfolgt eine Vergabe von allen drei Losen (Los 1 – Allgemeine Leistungen, Los 2 –  
    Straßenbau, Los 3 – Erneuerung Trinkwasserleitung) an den gesamtwirtschaftlichsten  
    Bieter. Die o.g. Firma Tiefbau Detlef Hartig Stolpen hat das gesamtwirtschaftlichste 
    Angebot mit einem Gesamtergebnis von 100.598,22 EUR abgegeben. Das  
    unwirtschaftlichste Angebot schließt mit einer Summe von 133.685,51 EUR.  
 

Die Lose 1 und 3 werden parallel durch den WAZV Stolpen beauftragt. Die  
Allgemeinen Leistungen, wie z. B. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung oder  
Baustellensicherung werden prozentual den Losen 2 und 3 zugerechnet. Die  
Abrechnung erfolgt durch den WAZV Stolpen. 
 
Alle geforderten Unterlagen  zur Beurteilung der Fachkunde, Zuverlässigkeit und 

    Leistungsfähigkeit lagen vor. Es ist eine qualitäts- und termingerechte Ausführung  
der Leistung zu erwarten. 

 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung:   16 
Aufgrund des § 20 der SächsGemO waren keine Gemeindevertreter/  ............................................... 
von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 

Verteiler:   (Siegel)    ................................................ 
       Timmermann 

Bürgermeister 
 

 



 
Gemeindeverwaltung 
Dürrröhrsdorf-Dittersbach 

 

SITZUNGS-BESCHLUSS 

zum TOP 6 

 

X öffentlich    O nichtöffentlich 
 

Vorberatung im Hauptausschuss am      Bürgermeister:  
            Gemeinderäte: 
          Anwesende: 
          Beschluss-Nr.:  
 
O Mit ...........Ja-Stimmen    O vertagt 
O Mit .......... Nein-Stimmen   O  abgelehnt 
O Mit .......... Stimmenthaltungen  
O angenommen 
 

BESCHLUSSFASSUNG im Gemeinderat am 26.02.2019   Bürgermeister:  1 
            Gemeinderäte:  
          Anwesende:   
          Beschluss-Nr.:  
O Mit .......... Ja-Stimmen   O vertagt   
O Mit .......... Nein-Stimmen   O  abgelehnt 
O Mit .......... Stimmenthaltungen 
O angenommen 
 

 

1. Bezeichnung der Vorlage: Beauftragung des Bürgermeisters zur Vergabe „Errichtung einer 
Löschwasserzisterne in Wünschendorf“ 

 
2. Gesetzliche Grundlage: SächsGemO, Hauptsatzung der Gemeinde Dürrröhrsdorf-

Dittersbach 
 
 
3. Beschluss:   Der Gemeinderat beschließt, den Bürgermeister zu ermächtigen,  

die Bauleistung Errichtung einer Löschwasserzisterne in 
Wünschendorf“ zu vergeben.   

 
4. Begründung:  Mit Schreiben vom 5.2.2019 hat die Nachprüfungsbehörde für  
    Vergabeangelegenheiten (Landesdirektions Sachsen) die Vergabe 
    der Löschwasserzisterne in die Phase vor Angebotsabgabe  
    zurückverwiesen. Ein Unterlegener Bieter hatte entsprechende  
    Beschwerde eingelegt. Diese war erfolgreich. Nach der   
    Zurückverweisung wurde die Vergabe erneut ausgeschrieben. Um 
    eine Neuvergabe zeitnah zu erreichen, soll der Bürgermeister zur 
    Zuschlagserteilung ermächtigt werden.  
 
 
 
 
 
 

     
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung:  16     
Aufgrund des § 20 der SächsGemO waren keine Mitglieder/  .............................. 
von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 

 
Verteiler:   (Siegel)    ......................... 
       Timmermann 

Bürgermeister 
 

 



Gemeindeverwaltung 
Dürrröhrsdorf-Dittersbach 

 

SITZUNGS-BESCHLUSS 
zum TOP 7 

 

X öffentlich    O nichtöffentlich 
 

Vorberatung im Hauptausschuss am      Bürgermeister:  
            Gemeinderäte: 
          Anwesende: 
          Beschluss-Nr.:  
O Mit ...........Ja-Stimmen    O vertagt 
O Mit .......... Nein-Stimmen   O  abgelehnt 
O Mit .......... Stimmenthaltungen  
O angenommen 
 

BESCHLUSSFASSUNG im Gemeinderat am 26.02.2019   Bürgermeister: 1 
            Gemeinderäte: 
          Anwesende: 
          Beschluss-Nr.:  
O Mit .......... Ja-Stimmen   O vertagt 
O Mit .......... Nein-Stimmen   O  abgelehnt 
O Mit .......... Stimmenthaltungen 
O angenommen 
 

 

Bezeichnung der Vorlage: Vertrag über die Zerlegung der Gewerbesteuer nach § 33 Absatz 2  
    GewStG - Beschluss 
 
Gesetzliche Grundlage:  Gewerbesteuergesetz 
 
Beschluss:   Der als Anlage zu dieser Drucksache beigefügte Vertragsentwurf zwischen 
    dem Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz (ZVWV) und den  
    ZVWV-Mitgliedsgemeinden über die Zerlegung der Gewerbesteuer nach § 33 
    Absatz 2 Gewerbesteuergesetz (GewStG) wird genehmigt. Der Bürgermeister 
    wird beauftragt  und ermächtigt, den entsprechenden Vertrag abzuschließen. 
 
Begründung:  Mit dem vorliegenden Vertrag soll der Ansatz des Beteiligungsschlüssels, welcher in  
   § 6 Absatz 6 der Verbandssatzung des ZVWV geregelt ist und der bei der Ermittlung 
   der Beteiligungen der einzelnen Verbandsmitglieder ebenfalls Bezug auf die  
   Trinkwasserversorgungsbilanz des Vorjahres nimmt, die Grundlage bilden. Da dieser 
   Schlüssel bereits den einzelnen Verbandsgemeinden bekannt ist und jährlich  
   fortlaufend zu aktualisieren ist, stellt die Wahl dieses Schlüssels einen geeigneten 
   Maßstab dar. Die Zerlegung des Gewerbesteuermessbetrages soll erstmals für den 
   Erhebungszeitraum, in dem die  Gewerbesteuerpflicht des ZVWV durch das  
   Finanzamt festgestellt wird, erfolgen. 
 
   Voraussetzung für eine rechtswirksame Einigung i. S. v. § 33 Absatz 2 GewStG ist ein 
   entsprechender Gemeinderatsbeschluss der jeweiligen Gemeinde, die einen  
   Zerlegungsanteil für sich beansprucht. Dies wären im vorliegenden Fall alle  
   Verbandsmitglieder des ZVWV. Lediglich ein Beschluss der    
   Verbandsversammlung des ZVWV ist hierfür rechtlich nicht ausreichend. 
 
 
 
 
 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung:   16 
Aufgrund des § 20 der SächsGemO waren keine Gemeindevertreter/  ............................................... 
von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 

Verteiler:   (Siegel)    ................................................ 
       Timmermann 

Bürgermeister 
 

 



 

Vertrag  

über die Zerlegung der Gewerbesteuer nach § 33 Abs. 2 GewStG 

 

zwischen dem 
 

1. Zweckverband Wasserversorgung Pirna / Sebnitz, Markt 1, 01844 Neustadt/Sachsen,    
      vertreten durch den Verbandsvorsitzenden Dr. Ralf Müller, 

(nachfolgend „ ZVWV“ genannt) 
 

und den Gemeinden 
 

 
2. Bad Gottleuba-Berggießhübel, Königstraße 5, 01816 Bad Gottleuba-

Berggießhübel, vertreten durch den Bürgermeister 
 

3. Bad Schandau, Dresdner Straße 3, 01814 Bad Schandau, 
vertreten durch den Bürgermeister  
 

4. Bahretal, Gersdorf Nr. 31, 01819 Bahretal, 
vertreten durch die Bürgermeisterin 
 

5. Dohma, Zum Heideberg 18, 01796 Dohma, 
vertreten durch den Bürgermeister  
 

6. Dohna, Am Markt 10/11, 01809 Dohna, 
vertreten durch den  
 

7. Dürröhrsdorf-Dittersbach, Hauptstraße 122, 01833 Dürrröhrsdorf-Dittersbach, 
vertreten durch den Bürgermeister  
 

8. Heidenau, Dresdner Straße 47, 01809 Heidenau, 
vertreten durch den Bürgermeister  
 

9. Hohnstein, Rathausstr. 10, 01848 Hohnstein, 
vertreten durch den Bürgermeister  
 

10. Königstein, Goethestr. 7,01824 Königstein/Sachsen, 
vertreten durch den Bürgermeister  
 

11. Kurort Rathen, Füllhölzelweg 1, 01824 Kurort Rathen, 
vertreten durch den Bürgermeister  
 

12. Liebstadt, Kirchplatz 2, 01825 Liebstadt, 
vertreten durch den Bürgermeister  
 

13. Müglitztal, Schulstr. 18, 01809 Müglitztal OT Weesenstein, 
vertreten durch den Bürgermeister  
 

14. Neustadt/Sachsen, Markt 1, 01844 Neustadt in Sachsen, 
vertreten durch den Bürgermeister  
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15. Rathmannsdorf, Hohnsteiner Strasse 13, 01814 Rathmannsdorf, 
vertreten durch den Bürgermeister  
 

16. Rosenthal-Bielatal, Schulstraße 1, 01824 Rosenthal-Bielatal, 
vertreten durch den Bürgermeister 
 

17. Sebnitz, Kirchstraße 5, 01855 Sebnitz, 
vertreten durch den Oberbürgermeister  
 

18. Struppen, Hauptstraße 48, 01796 Struppen, 
vertreten durch den Bürgermeister  
 

19. Wehlen, Markt 5, 01829 Stadt Wehlen, 
vertreten durch den Bürgermeister  

 

Der ZVWV und die Gemeinden zu 2 bis 19 werden nachfolgend auch als „Parteien“ 

bezeichnet. 

 

Präambel 

Der ZVWV unterhält im Verbandsgebiet, dem die Gemeinden zu 2. bis 19. angehören, 

verschiedene technische Anlagen und andere betriebliche Einrichtungen zur 

Wasserversorgung. Die Gemeinden zu 2. bis 19 (nachfolgend auch Verbandsgemeinden) 

sind hinsichtlich einer beim ZVWV festzusetzenden Gewerbesteuer hebeberechtigt. Der 

Gewerbesteuer - Messbetrag des ZVWV ist daher nach Maßgabe der §§ 28 ff. GewStG zu 

zerlegen. 

Die technischen Anlagen des ZVWV verkörpern in ihrer Gesamtheit eine sogenannte 

mehrgemeindliche Betriebsstätte. Nach § 30 GewStG wäre in diesem Fall eine Zerlegung 

unter Berücksichtigung der nach Lage der örtlichen Verhältnisse durch das Vorhandensein 

der Betriebsstätte erwachsenden Gemeindelasten durchzuführen. 

Die Ermittlung eines derartigen Zerlegungsmaßstabes ist vorliegend sehr schwierig. 

Aus diesem Grund verständigen sich die Gemeinden zu 2. bis 19. als Steuergläubiger mit 

dem ZVWV auf eine Zerlegung des Steuermessbetrages gemäß § 33 Abs. 2 GewStG nach 

folgender Maßgabe: 

 

§ 1  

Erstmalige Zerlegung und Zerlegungsmaßstab 
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(1) Die jeweiligen Verbandsgemeinden partizipieren an einem ggf. entstehenden 

Gewerbesteuermessbetrag des ZVWV entsprechend dem jährlich auf Basis der 

Trinkwasserversorgungsbilanz zum 31. Dezember des jeweiligen Vorjahres ermittelten 

Beteiligungsschlüssels (§ 6 Abs. 6 der ZVWV-Verbandssatzung). 

 

(2) Die Zerlegung des Gewerbesteuermessbetrages erfolgt erstmals für den 

Erhebungszeitraum, in dem die Gewerbesteuerpflicht des ZVWV durch das Finanzamt 

festgestellt wurde. 

 

(3) Die Parteien sind sich einig, dass diese Zerlegung der wirtschaftlichen Belastung der 

Verbandsgemeinden und der Planungssicherheit der Parteien Rechnung trägt. 

 

§ 2  

Pflichten der Parteien 

(1) Der ZVWV verpflichtet sich, beginnend ab der erstmaligen Gewerbesteuerpflicht des 

ZVWV, die Zerlegung des Gewerbesteuermessbetrages gemäß dieser Vereinbarung 

gegenüber dem zuständigen Finanzamt zu erklären. 

 

(2) Sollte durch das Finanzamt oder ein Finanzgericht bestandskräftig festgestellt werden, 

dass die Zerlegung nach dieser Vereinbarung rechtswidrig oder unwirksam ist, endet 

dieser Vertrag mit sofortiger Wirkung. Bis zur Feststellung der Rechtswidrigkeit oder 

Unwirksamkeit der Gewerbesteuerzerlegung bereits bestandskräftige Bescheide 

bleiben hiervon unberührt. Für diesen Fall wird der ZVWV für alle noch nicht 

bestandskräftigen Erhebungszeiträume eine Zerlegung nach § 30 GewStG vornehmen. 

 

§ 3  

Dauer des Vertrages 

 

(1) Diese Vereinbarung tritt mit vollständiger Unterzeichnung in Kraft. Sie wird zunächst für 

die Dauer von 10 Jahren abgeschlossen. Die Laufzeit nach Satz 2 beginnt ab 01.01. 

des Jahres, für das erstmalig eine Gewerbesteuerpflicht des ZVWV durch das 

Finanzamt festgestellt wird. Sie verlängert sich für die Parteien nach Ablauf dieses 

Zeitraumes automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, sollte die Vereinbarung nicht mit 

einer Frist von 6 Monaten zum Jahresende (Kündigungszeitpunkt) durch eine Partei 

gekündigt worden sein. 
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(2) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. 

 

(3) Nach Kündigung dieses Vertrages, ist die Zerlegung nach Maßgabe des § 30 GewStG 

durch den ZVWV durchzuführen. 

 

 

 

 

§ 4  

Eintritt/ Austritt von Verbandsmitgliedern 

(1) Im Fall der Kündigung bzw. des Austritts von Verbandsmitgliedern aus dem ZVWV 

erfolgt die Zerlegung unter Einbeziehung der ausscheidenden Gemeinde nach dieser 

Vereinbarung letztmalig für den Erhebungszeitraum, der im Jahr vor dem 

Ausscheidenszeitpunkt endet. 

 

(2) Im Falle der Neuaufnahme von weiteren Verbandsmitgliedern wird der ZVWV dafür 

Sorge tragen, dass die neuen Verbandsmitglieder dieser Vereinbarung beitreten. Eine 

Zerlegung unter Einbeziehung der neuen Verbandsmitglieder erfolgt erstmals für den 

Ergebungszeitraum seiner Verbandsmitgliedschaft.  

 
 

§5  

Salvatorische Klausel 

(1) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform, dies gilt 

auch für das Schriftformerfordernis selbst. 

 

(2) Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein 

oder werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht 

berührt. Die Parteien verpflichten sich in diesem Fall eine wirksame Regelung zu 

vereinbaren, mit der ein im wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichwertiges Ergebnis 

erzielt wird. 

 
(3) Gerichtsstand dieser Vereinbarung ist Dresden. 
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Ort, Datum ______________________ _____________________________ 
Unterschrift ZVWV 

 

 

Ort, Datum ______________________  _____________________________ 
Unterschrift Bad Gottleuba-Berggießhübel 

 

 

Ort, Datum ______________________ _____________________________ 
Unterschrift Bad Schandau 

 

 

Ort, Datum ______________________  _____________________________ 
Unterschrift Bahretal 

 

 

Ort, Datum ______________________ _____________________________ 
Unterschrift Dohma 

 

 

Ort, Datum ______________________ _____________________________ 
Unterschrift Dohna 

 

 

Ort, Datum ______________________ _____________________________ 
Unterschrift Dürrröhrsdorf-Dittersbach 

 

 

Ort, Datum ______________________  _____________________________ 
Unterschrift Heidenau 

 

 

Ort, Datum ______________________ _____________________________ 
Unterschrift Hohnstein 
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Ort, Datum ______________________ _____________________________ 
Unterschrift Königstein 

 

 

Ort, Datum ______________________ _____________________________ 
Unterschrift Kurort Rathen 

 

 

Ort, Datum ______________________ _____________________________ 
Unterschrift Liebstadt 

 

 

Ort, Datum ______________________ ____________________________ 
Unterschrift Müglitztal OT Weesenstein 

 

 

Ort, Datum ______________________  _____________________________ 
Unterschrift Neustadt/ Sachsen 

 

 

Ort, Datum ______________________ _____________________________ 
Unterschrift Rathmannsdorf 

 

 

Ort, Datum ______________________ _____________________________ 
Unterschrift Rosenthal- Bielatal 

 

 

Ort, Datum ______________________ _____________________________ 
Unterschrift Sebnitz 

 

 

Ort, Datum ______________________ _____________________________ 
Unterschrift Struppen 

 

Ort, Datum ______________________ _____________________________ 
Unterschrift Wehlen 


